
S A T Z U N G 
 

über das Anbringen von Straßennamen- und Hausnummernschildern 
in der Gemeinde Groß Grönau 

 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28.02.2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert mit Gesetzt vom 26.03.2009 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 93), des § 126 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 24. 
Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018) sowie des § 47 Abs. 3 des Straßen- und Wegegeset-
zes des Landes Schleswig-Holstein vom 25.11.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 631) wird ge-
mäß Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Grönau vom  07.07.2009 
folgende Satzung erlassen. 
 

§ 1 
Straßenverzeichnis und Straßennummernschilder 

 
(1) Für alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Gemeinde Groß Grönau 

wird ein Straßenverzeichnis (Bestandsverzeichnis) geführt (§ 3 Abs. 2 StrWG). 
Sie sind mit Namen einzutragen, den sie bei Inkrafttreten dieser Satzung hatten 
oder der ihnen künftig durch Beschluss der Gemeindevertretung gegeben wird. 
Für öffentliche Feld- und Waldwege sowie beschränkt öffentliche Straßen (§ 3 
Abs. 1 Ziff. 4 StrWG) kann auf einen Namen verzichtet werden. 
 
 

(2) Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, die einen Namen haben, werden durch 
weiße Namensschilder mit schwarzer Beschriftung gekennzeichnet. Die Schilder 
werden von der Gemeinde Groß Grönau beschafft, angebracht und unterhalten. 
 

(3) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken oder baulichen Anlagen aller Art 
sind verpflichtet, das Anbringen von Straßennamenschildern an ihren Gebäuden 
oder Einfriedigungen sowie das Aufstellen hierzu erforderlicher besonderer Vor-
richtungen auf ihren Grundstücken ohne Entschädigung zu dulden. 
 

(4) Schäden, die durch die Anbringung oder Aufstellung von Straßennamenschildern 
entstehen, hat die Gemeinde Groß Grönau auf ihre Kosten zu beseitigen. 

 
 

§ 2 
Hausnummernschilder 

 
(1) Für alle bebauten oder bebaubaren Grundstücke wird von der Gemeinde 

Groß Grönau eine Grundstücksnummer (Hausnummer) festgelegt. Bei Bedarf 
können Buchstaben hinzugefügt werden. 
 
 

(2) Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, die Hausnummernschilder auf 
ihre Kosten zu beschaffen, anzubringen und zu unterhalten. Sie sind von ei-
ner Neufestlegung oder Änderung der Grundstücks- bzw. Hausnummerierung 



durch die Gemeinde zu unterrichten. 
 

(3) Die Hausnummernschilder müssen von der Straße aus gut sicht- und lesbar 
angebracht sein. 
Bei Gebäuden mit einem Seiteneingang ist das Hausnummernschild an der 
neben dem Zuweg straßenwärts gelegenen Hausecke, bei Grundstücken mit 
einem Vorgarten von mehr als 10m Tiefe, an der Straße neben dem Grund-
stückseingang anzubringen. Bei Hinter- und Seitengebäuden sowie Häuser-
gruppen und Zeilenbauten kann die Anbringung zusätzlicher Hausnummern-
schilder (Einzel- oder Sammelschilder) gefordert werden. 
 

(4) Für die Hausnummerierung sind gut erkennbare arabische Ziffern oder 
Nummernschilder zu verwenden. Die Schilder sollen mindestens 12 cm hoch 
sein. 

 
 

§ 3 
Ausnahmegenehmigung 

 
Auf Antrag kann die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister von den Bestimmungen 
der §§ 1 und 2 dieser Satzung Ausnahmen zulassen, wenn die Bestimmungen dieser 
Satzung zu einer unbilligen Härte führen würden und deren Zweck auf andere Weise 
erreicht werden kann. 
 
 

§ 4 
Zwangsgeld und Ersatzvornahme 

 
(1) Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen dieser Satzung kann nach schriftlicher 

Androhung und Ablauf der gesetzlichen Frist, die mindesten drei Wochen betra-
gen soll, ein Zwangsgeld festgesetzt werden (§ 237 LVwG). 
 

(2) Außerdem können nach schriftlicher Androhung und Ablauf einer gesetzten Frist, 
die mindestens drei Wochen betragen soll, die vorgeschriebenen Handlungen 
anstelle und auf Kosten des Pflichtigen durch die Gemeinde Groß Grönau oder 
durch einen Beauftragten ausgeführt werden (§ 238 LVwG). 

 
 

§ 5 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Satzung ist die Gemeinde berechtigt, 

die erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten aus den Unterla-
gen des Grundbuchamtes, des Katasteramtes, der Meldebehörde und der unte-
ren Bauaufsichtsbehörde zu verwenden. Insbesondere ist die Gemeinde berech-
tigt,  
 
1. Angaben aus den Grundsteuerakten, wer  Grundstückseigentümerin und/oder  
    Grundstückseigentümer des verpflichteten Grundstückes ist und deren  
    und/oder dessen Anschrift, sofern § 31 Abs. 3 Abgabenordnung nicht entge- 
    gensteht. 



 
2. Angaben des Grundbuchamtes aus den Grundbuchakten und des Kataster- 
    amtes aus seinen Akten, wer Grundstückseigentümerin und/oder Grund- 
    stückseigentümer des verpflichteten Grundstückes ist und deren und/oder  
    dessen Anschrift; 
 
3. Angaben des Einwohnermeldeamtes aus dem Melderegister über die Anschrift  
    der Grundstückseigentümerin und/oder des Grundstückseigentümers des ver- 
    pflichteten Grundstücks, sofern § 2 Abs. 4 des Landesmeldegesetzes nicht  
    entgegensteht; 
 
4. Angaben des Katasteramtes zu den Abmessungen des verpflichteten Grund- 
    stückes; 
 
5. Angaben der unteren Bauaufsichtsbehörde zur Abgrenzung der öffentlichen  
    Grundstücke zu den verpflichteten Grundstücken; 
 
6. Angaben des Grundbuchamtes bzw. des Katasteramtes zur Abgrenzung der  
    gemeindlichen Grundstücke zu den verpflichteten Privatgrundstücken  
 
zu verwenden. 
 

(2) Die nach Abs. 1 erhobenen sowie die weiteren angefallenen und anfallenden 
personenbezogenen Daten darf die Gemeinde nur zum Zweck der  Ermittlung 
des Pflichtigen verwenden, speichern und weiterverarbeiten. Bezüglich der Lö-
schung der personenbezogenen Daten findet § 19 Abs. 3 Landesdatenschutzge-
setz Anwendung. 

 
§ 6 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung vom 14.03.1972 außer Kraft. 
 
Groß Grönau, den 9. Juli 2009 
 
        L.S. 
 
Weißkichel 
Bürgermeister 
 
 


